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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1980

Norm

WeinG §42 Abs1

Rechtssatz

Schon durch die Beigabe von weinfremdem Glycerin wird der Wein verfälscht, nicht erst dann, wenn der Glyceringehalt

die obere Grenze der bei natürlichen Weinen feststellbaren Glycerinwerte von fünf bis dreizehn Gramm pro

einhundert Gramm Alkohol übersteigt.
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